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Opgericht  in 1979                        Lid van het Watersportverbond  

 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt als neues Mitglied des Wassersportverbandes 
De Bijland 

 
Name* :  __________________________________________________ 
 
Adresse* :   __________________________________________________ 
 
Postleitzahl* :  _________________       Wohnort* :  _________________________ 
 
Telefon* :  _______________________________ 
 
E-Mail-Adresse* :  _______________________________ 
 
Nationalität* :  _______________________________ 
 
Geburtsdatum* :  ________________________ 
 
Kontonummer (IBAN) und BIC* :  __________________________________________________ 
 

☐ Ich wünsche einen Liegeplatz 

☐ Ich wünsche einen Liegeplatz mit Strom 6 Amp 

☐ Ich wünsche einen Liegeplatz mit Strom 16 Amp 
 
 

Bootstype* :  ___________________________________________   ☐ Segelboot   ☐ Motorboot 
 
Bootsname* :  __________________________________________________ 
 
Abmessung* Länge  _______ Meter  x  Breite  _______ Meter 
 
Bemerkungen :  __________________________________________________ 
 
 
 
Der Unterzeichner erklärt sich mit der automatischen Abholung und den Bedingungen einverstanden, 
die in der Zahlungsvereinbarung und den internen Bestimmungen des Wassersportverbandes De 
Bijland festgelegt sind und auf unserer Website (wsvdebijland.nl) zu finden sind. 
 
Datum Unterschrift 
 
_________________ _________________________________ 
 
 
* = Erforderlich 
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Senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an die W.S.V. De Bijland. 
Babberichseweg 77 6905JS Zevenaar Die Niederlande. 
Sie dürfen aber auch scannen und über E-Mail an hallo - Am zeichen- wsvdebijland.nl senden. 
(Bitte - Am zeichen- ersetzen durch @) 
Diese zweite Seite muss nicht zurückgeschickt werden. 
 

Nachfolgend werden einige wichtige Punkte aus den internen Regeln in übersichtlicher Sprache 
erläutert. 

Diese Erklärung ist vereinfacht und nicht rechtsgültig. Wenn Sie genau wissen möchten, müssen Sie die 
Offizielle Vorschriften lesen. Die finden Sie auf unserer Website. 
 

• Sie können ein Mitglied ohne Liegeplatz sein, aber nicht umgekehrt. 

• Die Mitgliedschaft muss pro Kalenderjahr bezahlt werden. 

• Die Sommersaison beginnt am 15. April, die Wintersaison am 15. Oktober. 

• Die Sommerliegeplatzgebühr muss vor dem 1. April bezahlt werden. 

• Sommer- und Winterliegeplätze werden pro Saison vergeben. Dies bedeutet, dass Sie 
möglicherweise zu einem anderen Liegeplatz gehen müssen. Aber wir versuchen natürlich, dies 
so weit wie möglich zu begrenzen. 

• Boote, die im Winter das Wasser verlassen, müssen vor dem 1. November verschwunden sein. 

• Sommerliegeplätze müssen vor dem 15. Februar storniert werden. Sie bleiben Mitglied, wenn 
Sie nicht ausdrücklich an geben zu kündigen. 

• Liegeplatzgebühren werden nicht erstattet. 

• Ein kleines Beiboot darf sich im selben Liegeplatz befinden, darf jedoch nicht über den Kasten 
hinausragen. 

• Schiffe müssen ordnungsgemäß festgemacht sein, damit andere Boote nicht behindert werden 
und die Bootsanleger frei bleibt. Bei Bedarf können wir eingreifen. 

• Strom darf nur nach Genehmigung und Bezahlung verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen 
darf nur ein durchgehendes, geerdetes Verlängerungskabel verwendet werden. 

• Für Mitglieder ohne Stromversorgung, die einmal Elektrizität für einen Job benötigen, gibt es 
eine Steckdose im Abstellraum des Clubhauses. Dies kann für kurze Zeit und nicht für Geräte mit 
hohem Stromverbrauch verwendet werden. 

• Das Clubhaus "de Zuidoosthoek" kann in Abstimmung mit einem der "Schlüsselhalter" für 
Aktivitäten genutzt werden die etwas mit dem Verein zu tun haben. Zum Beispiel keine 
Familien- oder Nachbarschaftspartys. 

• Rauchen ist im Clubhaus nicht gestattet und es muss natürlich sauber und ordentlich 
hinterlassen werden.  

• Es darf keine Lärmbelästigung geben und es muss vor 23 Uhr geschlossen werden. 


